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Vorbemerkung:  

Die Lösungsskizze gibt einen möglichen Weg wieder. An einigen Stellen waren mit 

entsprechenden Begründungen verschiedene Ergebnisse vertretbar. Die Punkteverteilung 

wird dann entsprechend angepasst. 

Der Schwerpunkt der Klausur lag auf einer ordentlichen Aufbau- und Subsumtionsleistung. 

Alleine das Finden der richtigen Norm und das Abschreiben des Gesetzes bringen keine 

Punkte. Die Punktzahl ist die jeweils erreichbare Höchstpunktzahl, d.h. sie ist nur bei einer 

entsprechend guten Bearbeitung erreichbar. Die Korrektoren konnten dabei für die 

einzelnen Bearbeitungsschritte auch Bruchteile der möglichen Höchstpunktzahl vergeben.    

  

Häufige Fehler: 

 

- Mangelnde Kenntnis der Definitionen; Vermischung von Definitionselementen 

verschiedener Tatbestandsmerkmale 

- Mangelnder Gutachtenstil 

- Argumentation losgelöst vom Sachverhalt 

- Zeiteinteilung, damit zusammenhängend fehlerhafte Schwerpunktsetzung  

- § 185 wurde oft nicht geprüft 

- § 127 StPO nicht erkannt 

 

Hinweis: 

Vereinzelt wurde § 130 StGB geprüft. § 130 StGB ist nicht Gegenstand der JAPO, deshalb 

natürlich nicht erwartet und nicht zu prüfen. Im Übrigen wäre § 130 aber auch offensichtlich 

nicht erfüllt.  
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Korrekturblatt: 

 

 Punkte 

1. Teil: Strafbarkeit von A 15 

A. § 211, 212 an C 4 

Aufbau 1 

Heimtücke (Def.)  0,5 

Diskussion 1 

Niedrige Beweggründe (Def.) 0,5 

Diskussion 1 

B. §§ 223, 224 an D 4 

Gefährliches Werkzeug (Def.)  0,5 

Diskussion 0,75 

Hinterlistiger Überfall (Def.)  0,5 

Diskussion  0,75 

Lebensgefährdende Behandlung (Def.)  0,5 

Diskussion 1 

C. § 226 1,5 

Aufbau 1 

Auge 0,5 

D. § 185 3,5 

Beleidigung (Def.) 0,5 

„Nazischweine“ (Diskussion) 1,5 

„Ich werde euch alle vergasen“ (Diskussion) 1,5 

E. § 241 1,5 

F. Konkurrenzen 0,5  

  

2. Teil: Strafbarkeit von W 3 

  

A. § 239 2,5 

Freiheitsberaubung (Def.)  0,5 

§ 127 2 

  

B. § 223 0,5 

  

Gesamtpunktzahl 18 

 


